
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Kreisschulbaukasse - Einzelanträge 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die in der Anlage aufgeführten Zuwendungsanträge (Neu- und Erhöhungsanträge) liegen 
zurzeit vor. Die aufgeführten Maßnahmen sind gemäß § 117 des Niedersächsischen 
Schulgesetzes in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss in dem in der Anlage dargestellten 
Umfang zuwendungsfähig. Einzelne Einschränkungen sind der beigefügten Tabelle zu 
entnehmen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Schulträger erhalten die in der Anlage aufgeführten Zuwendungen aus der 
Kreisschulbaukasse für notwendige Schulbaukosten. Die erforderlichen Mittel sind im 
Haushalt 2014 bereit zu stellen. 

 
 
 
 
 
(Luttmann) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besch l ussvor lage  
Schulverwaltungs- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt: 8 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/0532 

Status:         öffentlich 

Datum:     30.08.2013 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

11.09.2013 Schulausschuss 

19.09.2013 Kreisausschuss 
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